Durch Verpflegungsgeld zu höheren Renten ! ?

(Fortsetzung Nr. 1 einer schönen Geschichte)


Dr. Dietmar Loose, Wolfgang Hadamschek
In der ZBB Nr. 2/2008 haben wir als Mitglieder der Arbeitsgruppe „Rente&Pension“ auf das Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 23.August 2007 – B 4 RS 4/06 R und die sich daraus ergebende Möglichkeit der Rentenerhöhung für alle ehemaligen Beschäftigten der Zollverwaltung der DDR hingewiesen.

Nunmehr sind erste Fragen und Zweifel zum Thema aufgekommen. Das ist bei der nicht ganz unkomplizierten Angelegenheit auch verständlich. 
Eine Reihe von Fragen beziehen sich auf den Umfang bzw. die Art der Zuschläge, die zum Arbeitsentgelt i. S. des § 6 Abs.1 Satz 1 AAÜG gehören und sich auf eine Rentenerhöhung auswirken würden, wenn der Versorgungsträger dieses tatsächlich erzielte Arbeitseinkommen an den Rentenversicherungsträger melden muss.
Wir stimmen den Einwendungen bezüglich der von uns favorisierten „Vormachtstellung“ des Verpflegungsgeldes“ zu. Das monatlich gezahlte Verpflegungsgeld ist zwar der „größte Brocken“, doch könnten gleichermaßen die bisher gleichfalls nicht erfassten Zuschläge wie der Bordzuschlag, der Röntgenzuschlag, das Bekleidungsgeld, der Haarpflegezuschuss, der Reinigungszuschuss und der Schichtzuschlag als Arbeitsentgelt zu berücksichtigen sein. 

Wer neben dem Verpflegungsgeld einen solchen Zuschlag im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit in der Zollverwaltung der DDR erhalten hat, sollte beim Versorgungsträger eine Überprüfung und Korrektur des Entgeltüberführungsbescheides beantragen bzw. seinen bereits gestellten Antrag präzisieren. 
Wer z.B. Dienst auf einem Zollboot verrichtete, das sein Operationsgebiet auf freier See bzw. im Oderhaff hatte, kann neben dem Verpflegungsgeld die Erfassung des Bordzuschlages als Arbeitsentgelt geltend machen. 

Für die Prüfung, ob diese Zuschläge als Arbeitsentgelt einzustufen sind und damit rentenwirksam werden, halten wir uns an die Gründe aus dem o.g. Urteil des Bundessozialgerichts. Danach gelten nur Einmalzahlungen, die zusätzlich zu Löhnen und Gehältern gewährt werden und steuerfreie Einnahmen ganz oder teilweise nicht als Arbeitsentgelt. 
Einmalzahlungen lassen sich schnell ausschließen. Bei keinem der genannten Zuschläge handelt es sich um Einmalzahlungen sondern um pauschale Zuschläge, die grundsätzlich steuerpflichtig sind.


Zweifel, vor allem aus Kreisen anderer Versorgungssysteme, wurden mit der Begründung laut, diese Zuschläge seien doch bei ihrem Bezug in der DDR nicht versteuert worden.
Auch da hilft ein Blick in die Gründe des o.g. Urteils des Bundessozialgerichts:

„Maßgeblich ist die Rechtslage, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des AAÜG am 1. August 1991 bestand.“

Mit anderen Worten gesagt, für die Prüfung des Steueranspruchs hinsichtlich der aufgezählten Zuschläge ist nicht das Steuerrecht relevant, das im Zeitpunkt des Zuflusses der Zulagen gültig war, sondern es ist das am 1. August 1991 geltende Einkommensteuergesetz (EStG) zu Grunde zu legen. 
Und nach diesem Steuerrecht wären alle oben aufgezählten Zuschläge, also Zahlungen auf der Grundlage der Besoldungsordnung der Zollverwaltung der DDR, nach bundesdeutschem Steuerrecht steuerpflichtig gewesen. 

Ob das Verpflegungsgeld steuerfrei oder zu versteuern war, kann man z.B. auf der Grundlage des EStG in der damaligen Fassung prüfen. Nach § 3 Nr.4 EStG sind Verpflegungs- und Beköstigungszuschüsse und der Geldwert der im Einsatz unentgeltlich abgegebenen Verpflegung von der Steuerpflicht ausgenommen. Diese Regelung betrifft z.B. Angehörige des Bundesgrenzschutzes, aber nicht Angehörige der Zollverwaltung. Die Lohnsteuerrichtlinie präzisiert dazu, dass es nur um im Einsatz gewährte Verpflegungs- und Beköstigungszuschüsse geht bzw. um unentgeltliche und verbilligte Mahlzeiten.
Das Verpflegungsgeld nach der Besoldungsordnung war nicht an diese Kriterien geknüpft. 

Allen Zweiflern und auch dem für die Entscheidung über die Zuordnung der Zuschläge als Arbeitsentgelt im Sinne des § 6 Abs. 1 AAÜG zuständigen Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat nunmehr das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt mit seinem Urteil vom 17. Juli 2008 (L 1 RA 243/05) die erforderliche Hilfe zuteil werden lassen. Darin wird u.a. begründet, dass das den Angehörigen der Deutschen Volkspolizei im Feuerwehrdienst gezahlte Verpflegungsgeld rentenrechtlich als Arbeitsentgelt zu berücksichtigen ist. Der für die Überführung des Sonderversorgungssystems in die Rentenversicherung zuständige Versorgungsträger hatte die Anerkennung als Arbeitsentgelt abgelehnt, weil das wegen der Nichtteilnahme an der Vollverpflegung gezahlte Verpflegungsgeld in der DDR nicht sozialversicherungs- oder lohnsteuerpflichtig war. 
Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt hat hingegen entschieden, dass allein die Lohnsteuerpflicht zum 1. August 1991 maßgeblich sei. Abzustellen sei auf die Bedeutung des Begriffs „Arbeitsentgelt“ zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Überführungsgesetzes (AAÜG). Nach dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Einkommensteuergesetz sei die im Dienst gewährte freie Verpflegung als Sachbezug steuerpflichtig gewesen. Dies müsse auch für eine Abgeltung nicht in Anspruch genommener freier Verpflegung in Geld gelten.
Wer das Urteil des Landessozialgerichts lesen möchte, kann es auf unserer Homepage (www.bdz-bb.de) finden. 

Es wäre zu begrüßen, wenn der Versorgungsträger schnell die bereits beantragten Korrekturen der Bescheide im Sinne auch dieses Urteils vornehmen würde. 
Doch das wird nach einem jetzt vorliegenden Erlass des BMF nicht geschehen. Der Versorgungsträger für die Angehörigen des Versorgungssystems der Zollverwaltung der DDR (BFD Mitte, Arbeitsbereich RF 16) ist nunmehr gehalten, in den nächsten Wochen alle Anträge zur Korrektur der Entgeltüberführungsbescheide abschlägig zu bescheiden, d.h. per Verwaltungsakt abzulehnen. Wer seine Ansprüche nicht verlieren will, muss deshalb innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides beim Versorgungsträger, dem Absender des Ablehnungsbescheides, unter Angabe seines Namens, Vornamens, des Datums und Aktenzeichens des Ablehnungsbescheides einen (fristwahrenden) Widerspruch mit folgendem Text eingelegt haben:

„Sehr geehrte Damen und Herren, 

gegen den o. g. Bescheid lege ich Widerspruch ein. Die Begründung wird nachgereicht.“

Unterschrift

Also liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht über die Reaktion des Versorgungsträgers wundern, sondern fristgemäß Widerspruch einlegen und sich vertrauensvoll an die Mitglieder der Arbeitsgruppe Rente&Pension wenden, um die Begründung zum Widerspruch nachzureichen. Sprechstunden sind in Potsdam, Frankfurt (Oder) und Berlin (siehe Homepage www.bdz-bb.de). Wir werden demnächst über den Stand der bei den Sozialgerichten bereits anhängigen Rechtsstreite berichten. 

Wie gesagt, eine schöne Geschichte hat ihre Fortsetzungen. 
� Fortsetzung in Nr. 4/2008 und unter � HYPERLINK "http://www.bdz-bb.de" ��www.bdz-bb.de�











